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Stand: März 2012 

Quellen:  Handlungshilfe (UK Bund), Checkliste Verkehrswege (SUVA), Checkliste „Verkehrswege für Personen“ (OSHA) 
GUV-I 8680 „Sicherheit im Stützpunkt einer Hilfeleistungsorganisation“ 

Arbeitsbereich / Organisation / Einrichtung: 
 
 
Bearbeitet von: 
 

Bearbeitet am: 

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. 
Sollte eine Frage für Ihren Betrieb / Bereich nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg. 
Wo Sie eine Frage mit   «nein» oder   «teilweise» beantworten, ist eine Maßnahme zu 
treffen.  
Notieren Sie die Maßnahmen in der Maßnahmenliste. Sind sie sich über zu treffende Maßnah-
men nicht im Klaren, nehmen Sie Kontakt zu Ihren Arbeitsschutz-Fachkräften auf. 
Weitere Hilfen bietet die CD Handlungshilfe, Bezug über die Unfallkasse des Bundes. 

 
1. Sind die Verkehrswege an und in der Un-

terkunft / Wache eben (d. h. frei von Lö-
chern, Bodenunebenheiten usw.)? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

2. Sind vorhandene Ausgleichsstufen mit gelb-
schwarzer Warnkennzeichnung markiert? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

Ausgleichsstufen sind nach Möglichkeit 
zu vermeiden. 

3. Sind die Verkehrswege frei von Stolper- und 
Rutschgefahren (herumliegende Kabel, Ab-
fallstücke, ausgelaufene Flüssigkeiten, 
Granulat, Verschmutzung)? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

Auch auf saubere Verlegung von 
Kabeln unter Schreibtischen achten, 
um ein Hängenbleiben zu vermeiden. 

4. Sind die Verkehrswege ausreichend und 
gut beleuchtet? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

Dies gilt auch für Außenbereiche und 
Eingangsbereiche. 

5. Haben Treppen mit mehr als 4 Stufen mind. 
einen Handlauf?  Befindet sich der Handlauf 
in Abwärtsrichtung auf der rechten Seite? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

6. Sind die Außenanlagen frei von Ausgleichs-
stufen, Kanten oder Stolperstellen? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 



 
 Arbeitshilfen 

 

 
Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.  
Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden 
Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen.  
Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung 
beteiligt waren, ist ausgeschlossen. 
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7. Sind Verkehrswege frei von abgestelltem 
Material (Kisten, Rollwagen usw.)? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

Verkehrswegbreite mindestens 1 m. 
Fluchtwege immer freihalten. 

8. Ist im gesamten Haus rutschhemmender 
und leicht zu reinigender Fußbodenbelag 
vorhanden?  

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

9. Ist ein Abstreifer für Feinschmutz innen hin-
ter der Eingangstür eben und ohne Stolper-
stelle verlegt und gegen Wegrutschen gesi-
chert? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

10. Werden alle Außenanlagen im Winter 
schnee- und eisfrei gehalten? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

11. Sind mögliche Absturzstellen mit Geländern 
oder Brüstungen gesichert? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung ist ab 0,2 m Absturzhöhe zu 
prüfen, ob eine Sicherung erforderlich 
ist. Eine Sicherung ist generell ab 1,0 
m Absturzhöhe erforderlich.  
  

12. Ist die Mitarbeiter über das Freihalten der 
Verkehrswege bzw. Signalisieren temporä-
rer Gefahrenstellen unterwiesen (Ordnung, 
sofortiges Entfernen von Stolper- und Aus-
rutschfallen, keine Hindernisse) 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

13. Werden die Mitarbeiter mindestens einmal 
im Jahr für Gefährdungen sensibilisiert, die 
durch Vergessen, Bequemlichkeit und Un-
terschätzen der Gefahren entstehen? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

14. Wird das Befolgen der gültigen Regelungen 
von den Vorgesetzten kontrolliert? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

15.   ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

 
Literaturhinweise: 
ASR A1.8 „Verkehrswege“ 
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen,  
  Betreten von Gefahrenbereichen“  
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ 
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ 
 
Siehe auch Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Bereich Arbeitsstätten 
► http://www.baua.de 


